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LEITLINIE NR.1 

 
 
Sachverhalt: Ausnahmsweise Abweichung von den Mindestruhezeiten und maximalen Lenkzeiten 
zum Aufsuchen eines geeigneten Halteplatzes 
Artikel: Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006  
Leitlinien: Gemäß den Bestimmungen von Artikel 12 darf ein Fahrer von den in den Artikeln 6 bis 9 
festgelegten Mindestruhezeiten und maximalen Lenkzeiten abweichen, um nach einem geeigneten 
Halteplatz zu suchen. Artikel 12 erlaubt es einem Fahrer jedoch nicht, von den Bestimmungen der 
Verordnung aus Gründen abzuweichen, die bereits vor Fahrtantritt bekannt waren. Die Bestimmungen 
dieses Artikels sollen den Fahrern ermöglichen, auf Situationen zu reagieren, die unerwartet während 
der Fahrt eintreten und es unmöglich machen, die Vorschriften der Verordnung einzuhalten, also auf 
Situationen, in denen der Fahrer sich mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sieht, die 
von seinem Willen unabhängig, anscheinend unvermeidbar und selbst bei gebotener Sorgfalt 
unvorhersehbar sind. Mit der Ausnahmeregelung soll darüber hinaus die Sicherheit von Personen, 
Fahrzeug und Ladung gewährleistet und der Auflage nachgekommen werden, in jedem Fall die 
Erfordernisse der Straßenverkehrssicherheit zu berücksichtigen. 
Drei Parteien unterliegen in derartigen Situationen bestimmten Verpflichtungen: 

1) Ein Verkehrsunternehmen hat den Einsatz eines Fahrers so sorgfältig zu planen, dass die Sicherheit 
gewährleistet ist, indem beispielsweise regelmäßig auftretende Verkehrsstaus, die Wetterbedingungen 
und die Verfügbarkeit angemessener Parkplätze bedacht werden. Das bedeutet, dass das Unternehmen 
die Arbeit so organisieren muss, dass es dem Fahrer möglich ist, die Bestimmungen der Verordnung 
einzuhalten. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass den Anforderungen von Speditionen und 
Versicherungsunternehmen in Bezug auf ein sicheres Parken nachgekommen wird.  
2) Ein Fahrer muss sich strikt an die Vorschriften halten und darf nicht von den maximal zulässigen 
Lenkzeiten abweichen, es sei denn, es wird aufgrund unerwartet eintretender außergewöhnlicher 
Umstände unmöglich, die Bestimmungen der Verordnung einzuhalten, ohne die 
Straßenverkehrssicherheit oder die Sicherheit von Personen, Fahrzeug oder Ladung zu gefährden.  
Gelangt ein Fahrer zu dem Schluss, dass eine Abweichung von den Bestimmungen der Verordnung 
erforderlich ist und dass dadurch nicht die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet wird, hat er, sobald 
er anhält, handschriftlich Art und Grund der Abweichung zu vermerken (in einer beliebigen 
Gemeinschaftssprache auf dem Schaublatt oder auf einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im 
Arbeitszeitplan). 
3) Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der für die Durchsetzung zuständigen Stellen, bei der 
Kontrolle eines Fahrers zu bewerten, ob die Abweichung von den maximal zulässigen Lenkzeiten 
gerechtfertigt ist. 
Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Abweichung auf der Grundlage von Artikel 12 hat die 
zuständige Stelle sämtliche Umstände des Einzelfalls sorgfältig zu prüfen. Insbesondere ist Folgendes 
zu beachten: 

(a) Es sind die früheren Aufzeichnungen über die Lenkzeiten des betreffenden Fahrers zu prüfen, 
um dessen üblichen Arbeitsrhythmus zu ermitteln und festzustellen, ob er in der Regel die 
vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhält und ob die Abweichung tatsächlich eine 
Ausnahme darstellt.  

(b) Bei der Abweichung von den maximal zulässigen Lenkzeiten darf es sich nicht um ein 
regelmäßiges Vorkommnis handeln. Die Abweichung muss ihren Grund in außergewöhnlichen 
Umständen haben, wie etwa größeren Verkehrsunfällen, extremen Wetterbedingungen, 
Verkehrsumleitungen, Parkplatzmangel. (Diese Aufzählung möglicher außergewöhnlicher 
Umstände ist nicht abschließend. Bei der Beurteilung des Einzelfalls ist nach dem Grundsatz zu 
verfahren, dass der Grund für eine etwaige Abweichung von den maximal zulässigen Lenkzeiten 
nicht im Voraus bekannt und auch nicht vorhersehbar sein darf.) 

(c) Die maximal zulässigen täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten sollten eingehalten werden. 
Der Fahrer sollte also nicht die Möglichkeit haben, durch Überschreitung der zulässigen 
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Lenkzeiten bei der Parkplatzsuche einen Zeitvorteil zu erzielen. 

(d) Die Abweichung von den Vorschriften über die Lenkzeiten darf nicht zur Verkürzung der 
vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen und der täglichen und wöchentlichen Ruhezeit führen. 

Bezug: Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-235/94 

 


